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1.  Zusammenfassende Meldung bei innerge-
meinschaftlicher Warenlieferung

Die Verpfl ichtung zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldun-
gen bei innergemeinschaftlichen Warenlieferungen und Dreiecks-
geschäften wird ab dem 1.7.2010 von bisher quartalsweise auf 
monatlich verkürzt. Gleichzeitig wird die Frist zur Abgabe der Zu-
sammenfassenden Meldungen vom 10. auf den 25. Tag nach Ablauf 
des Kalendermonats verlängert. Die bisher geltende Regelung, wo-
nach Unternehmer mit Dauerfristverlängerung für die Abgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung diese auch für die Abgabe der Zusam-
menfassenden Meldung in Anspruch nehmen können, wurde jedoch 
gestrichen, was per Saldo zu einer Verkürzung der Frist führt.

Die Umstellung auf monatliche Meldungen erfolgt zum Zwecke der 
Bekämpfung des Steuerbetrugs. Durch die Umstellung erhält das Fi-
nanzamt schneller als bisher Informationen zu innergemeinschaft-
lichen Umsätzen.

Ausnahme: Quartalsweise Abgabe gilt für Unternehmer, die inner-
gemeinschaftliche Warenlieferungen und Lieferungen in geringer 
Höhe bewirken. Hier ist eine Grenze von 100.000 € im Quartal über-
gangsweise vom 1.7.2010 bis zum 31.12.2011 festgelegt. Diese sinkt 
ab 2012 auf 50.000 €. Auch hier gilt als Abgabefrist der 25. Tag nach 
Ablauf des jeweiligen Quartals.

Die Berichtigung einer fehlerhaften oder unvollständigen Zusam-
menfassenden Meldung ist innerhalb eines Monats vorzunehmen. 

2.  Jahressteuergesetz 2010 in Planung

Im Verlauf des Jahres 2009 ergab sich in vielen Bereichen des deut-
schen Steuerrechts fachlich notwendiger Gesetzgebungsbedarf, der 
wegen des Endes der 16. Legislaturperiode in der zweiten Jahres-
hälfte 2009 nicht mehr umgesetzt werden konnte. Das Jahressteuer-
gesetz 2010 greift diesen Gesetzgebungsbedarf auf und ergänzt ihn 
um weitere zwischenzeitlich erforderlich gewordene Maßnahmen. 
Inhaltlich hervorzuheben sind u. a. folgende steuerliche Regelungen 
bzw. Regelungsbereiche:

• Verluste bei Veräußerung von Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs: Der Bundesfi nanzhof hat mit Urteil vom 22.4.2008 
entschieden, dass das Ergebnis der Veräußerung von Gegen-
ständen des täglichen Gebrauchs innerhalb eines Jahres nach 
Anschaffung steuerlich anzusetzen ist. Bei der Veräußerung von 
Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie z. B. eines Pkw wer-
den jedoch regelmäßig Verluste erzielt. Der Gesetzgeber will der-
artige typische – nicht mit Einkünfteerzielungsabsicht getätigte 
– Verlustgeschäfte nicht mehr steuerrechtlich wirksam werden 
lassen. Der Veräußerer hat nur in Ausnahmefällen die Erwartung, 
z. B. bei der Veräußerung von Antiquitäten, Kunstgegenständen 
und Oldtimern, kurzfristig Gewinne zu erzielen. Da Gebrauchs-
gegenstände regelmäßig mit dem Ziel der Nutzung und nicht 
mit dem Ziel der zeitnahen gewinnbringenden Veräußerung an-
geschafft werden, stellt der Gesetzgeber nunmehr klar, dass die 
Veräußerung derartiger Gegenstände nicht steuerbar ist.
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• Haushaltsnahe Dienstleistungen – öffentlich geförderte Maß-
nahmen: Steuerpfl ichtige können für die Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen auf Antrag eine Steuerermäßigung 
als Abzug von der Steuerschuld in Höhe von 20 % ihrer Auf-
wendungen, höchstens 1.200 € im Jahr in Anspruch nehmen. 
Die Steuerermäßigung gilt nur für Arbeitskosten. Dies gilt nicht 
für Maßnahmen, die nach dem CO2-Gebäudesanierungspro-
gramm der KfW durch zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie 
Zuschüsse gefördert werden, um eine Doppelförderung zu ver-
meiden. Der Ausschluss der Doppelförderung soll auf weitere 
Förderprogramme ausgeweitet werden, wie z. B. „Altersgerecht 
umbauen“ oder zur Förderung energetischer Renovierung, Erhal-
tung und Modernisierung sowie vergleichbare Förderprogramme 
der Länder. Die Änderung ist erstmals für im Veranlagungszeit-
raum 2011 geleistete Aufwendungen anzuwenden, soweit die 
den Aufwendungen zugrunde liegenden Leistungen nach dem 
31.12.2010 erbracht worden sind.

• Verlustverrechnung bei privaten Veräußerungsgeschäften: Es 
wird gesetzlich klargestellt, dass die Verluste aus Grundstücks-
verkäufen und Veräußerungen von anderen Wirtschaftsgütern, 
die keine Wertpapiere sind, die ab dem 1.1.2009 entstanden 
sind, keine Altverluste darstellen und somit nicht mit Gewinnen 
aus Wertpapiergeschäften verrechnet werden können.

• Nachträglich erklärte Verluste: Die Besteuerungsgrundlagen 
sollen bei der Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 
nur in dem Umfang berücksichtigt werden können, in dem sie 
auch bei der Steuerfestsetzung zugrunde gelegt wurden. Nach 
der neuesten Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs ist ein 
verbleibender Verlustvortrag auch dann erstmals gesondert 
festzustellen, wenn der Einkommensteuerbescheid für das Ver-
lustentstehungsjahr zwar bestandskräftig ist, aber keine nicht 
ausgeglichenen negativen Einkünfte berücksichtigt worden sind.

• Versteuerung von außerordentlichen Einkünften: Durch 
das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in 
Deutschland wurde der Eingangssteuersatz auf 14 % ab dem 
Veranlagungszeitraum 2009 gesenkt. Mit der Änderung wird 
sichergestellt, dass ermäßigt zu besteuernde Einkünfte mindes-
tens dem Eingangssteuersatz unterworfen werden.

• Umsatzsteuer: Anpassungen des Umsatzsteuergesetzes an EU-
Recht und aktuelle Entwicklungen (z. B. Bekämpfung des Um-
satzsteuerbetrugs bei der Einfuhr).

• Vorsteuerabzug bei privat bzw. geschäftlich genutzten Grund-
stücken: Das Zuordnungswahlrecht des Unternehmers, gemischt 
genutzte Grundstücke, also Grundstücke, die sowohl für unter-
nehmerische Zwecke als auch für Zwecke, die außerhalb des 
Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf des Perso-
nals verwendet werden, im vollen Umfang seinem Unterneh-
men zuzuordnen, bleibt unberührt. Die Neuregelung stellt einen 
neuen Vorsteuerausschlusstatbestand dar. Danach ist die Steuer 
im Zusammenhang mit einem Grundstück vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf die Verwendung des Grund-
stücks für Zwecke des Unternehmens entfällt. Dem Vorsteuer-
ausschluss unterliegen auch die wesentlichen Bestandteile des 
Grundstücks, z. B. Gebäude. Hiervon unberührt bleiben Gegen-
stände, die umsatzsteuerlich keine Bestandteile des Grundstücks 
oder Gebäudes sind (z. B. Fotovoltaikanlage). Die Änderungen 
sind nicht anzuwenden auf Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von Wirtschaftsgütern, die vor dem 1.1.2011 fertigge-
stellt oder angeschafft worden sind.

• Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers: Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers soll 
auf steuerpfl ichtige Lieferungen von Industrieschrott, Altme-
tallen und sonstigen Abfallstoffen und auf die steuerpfl ichtige 
Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen erweitert werden. 
Unter die genannten Umsätze fällt insbesondere die Reinigung 
von Gebäuden einschließlich Hausfassadenreinigung, von Räu-
men und von Inventar, einschließlich Fensterreinigung. Bei der-

artigen Lieferungen und Leistungen an einen Unternehmer, der 
selbst derartige Lieferungen oder Leistungen erbringt, schuldet 
nicht (mehr) der leistende Unternehmer, sondern der Leistungs-
empfänger die Steuer. Steuerschuld und Vorsteuerabzug fallen 
somit beim Leistungsempfänger zusammen. 

Darüber hinaus sind noch weitere Änderungen geplant. Über die 
wichtigsten Neuregelungen informieren wir Sie nach Vorliegen kon-
kreterer Informationen.

 3.  Unvollständige Selbstanzeigen 
schützen nicht

Mit dem deutlichen Anstieg der Selbstanzeigen mit Bezug auf 
Schweizer Kapitalanlagen nimmt auch die Zahl unvollständiger 
Selbstanzeigen zu. Vor allem steuerlich nicht beratene Bürger, die 
nun ihr Gewissen erleichtern wollen, machen in ihrer Selbstanzeige 
zunächst unvollständige und fehlerhafte Angaben zu ihrem im Aus-
land unbemerkt vom deutschen Fiskus angelegten Kapital. So fehlen 
in zahlreichen Fällen die erforderlichen Auskünfte über die bisher 
unversteuert gebliebenen Kapitalerträge. 

Damit eine Selbstanzeige tatsächlich strafbefreiend wirkt, müssen 
grundsätzlich folgende Kriterien erfüllt sein: 

• Alle Angaben zur betroffenen Person müssen korrekt sein. 
• Die bisher nicht versteuerten Einnahmen müssen vollständig er-

klärt werden. 
• Die Art der Einnahmen (also in diesem Fall „ausländische Kapi-

taleinkünfte“) muss angegeben werden. 
• Zudem muss sich aus der Selbstanzeige ergeben, wann (nach 

Jahren gegliedert) die Einkünfte erzielt wurden. 

Wenn wegen des Entdeckungsrisikos die Zeit eilt, die entsprechen-
den Bankunterlagen aber noch nicht vollständig vorliegen, genügt 
es, wenn die Steuerhinterziehung dem Finanzamt zunächst ange-
zeigt und um eine angemessene Frist zur Nachholung der genauen 
Angaben gebeten wird. 

Diese bloße Ankündigung einer Selbstanzeige entfaltet jedoch 
noch keine strafbefreiende Wirkung. Hierzu ist es unbedingt not-
wendig, dass der Betroffene die bislang nicht versteuerten Zinsen 
schätzt und diese Zahlen dem Finanzamt bereits in seinem ersten 
Schreiben übermittelt. 

Steuerpfl ichtige, die ihre Selbstanzeige bisher nur angekündigt ha-
ben, sollten dem Finanzamt daher umgehend die geschätzten Zahlen 
mitteilen. Diese sollten eher zu hoch angesetzt werden, da bei zu 
niedriger Schätzung der darüber hinausgehende Betrag nicht von 
der strafbefreienden Wirkung der Selbstanzeige umfasst wird. Reicht 
der Betroffene dann später die Belege und die genaue Berechnung 
nach, wird die Steuer nicht nach der Schätzung, sondern nach den 
tatsächlich erzielten Einkünften festgesetzt.

Ist das im Ausland angelegte Kapital aus Schwarzeinnahmen fi nan-
ziert, so muss die Selbstanzeige zusätzlich alle Angaben zu den bis-
her nicht versteuerten Einkünften aus der Tätigkeit enthalten, der 
diese Schwarzgeldeinnahmen zugrunde liegen. Auch hier besteht 
die Möglichkeit der Angabe von geschätzten Beträgen, wenn die 
in der Vergangenheit nicht versteuerten Einkünfte zunächst nicht 
exakt beziffert werden können. Die Straffreiheit tritt erst bei voll-
ständiger Zahlung der hinterzogenen Steuern ein. Hierzu legt das 
Finanzamt eine Frist fest.

Anmerkung: Die Selbstanzeige bedarf keiner bestimmten Form. Hier 
genügt ein einfacher Brief. Ohne fachkundigen Rat ist eine Selbst-



anzeige jedoch nicht zu empfehlen. Lassen Sie sich – wenn Sie da-
von betroffen sind – unbedingt beraten, damit Ihre Selbstanzeige 
straffrei bleibt!

4.  Bundesfi nanzhof erweitert den Kreis der 
Freiberufl er im Bereich der elektronischen 
Datenverarbeitung

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.9.2009 entschie-
den, dass ein Diplom-Ingenieur (Studienrichtung technische Infor-
matik), der als Netz- oder System administrator eine Vielzahl von 
Servern betreut, den Beruf des Ingenieurs ausübt und mithin frei-
berufl iche, nicht der Gewerbesteuer unterliegende Einkünfte erzielt.

In zwei weiteren Verfahren stufte der BFH mit Urteilen vom selben 
Tag weitere technische Dienstleistungen, die ausgewiesene Compu-
terfachleute erbracht hatten, als ingenieurähnlich ein.

In der bisherigen Rechtsprechung des BFH war geklärt, dass die Ent-
wicklung von anspruchsvoller Software durch Diplom-Informatiker 
oder vergleichbar qualifi zierte Autodidakten eine ingenieurähnliche 
und damit freie Berufstätigkeit darstellt. Für den technischen Be-
reich der elektronischen Datenverarbeitung hat der BFH nunmehr 
den Kreis der ingenieurähnlichen Tätigkeiten erweitert. Danach kann 
neben dem sogenannten „software-engineering“ auch die Adminis-
tratorentätigkeit, die Betreuung, individuelle Anpassung und Über-
wachung von Betriebssystemen oder die Tätigkeit als leitender Ma-
nager von großen IT-Projekten als freiberufl ich zu qualifi zieren sein.

5.  Bundesfi nanzministerium verschärft 
ab 2010 die 1-%-Regelung

Wird ein Kraftfahrzeug (Kfz) zu mehr als 50 % betrieblich ge-
nutzt, können Steuerpfl ichtige zwischen der Besteuerung nach der 
1-%-Regelung oder Fahrtenbuchmethode wählen. Die Methoden-
wahl muss für das Wirtschaftsjahr pro Fahrzeug einheitlich getrof-
fen werden. Im Fall des Kraftfahrzeugwechsels ist auch während 
eines Wirtschaftsjahres der Übergang zu einer anderen Ermittlungs-
methode zulässig. 

Der private Nutzungsanteil eines zum Betriebsvermögen gehörenden 
Kfz ist dann zwingend mit 1 % des inländischen Listenpreises zu 
bewerten, wenn dieses zu mehr als 50 % betrieblich genutzt und 
kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. Dies gilt auch für 
gemietete oder geleaste Kfz. Solche Fahrzeuge sind Kfz, die typi-
scherweise nicht nur gelegentlich für private Zwecke genutzt wer-
den. Hierzu zählen beispielsweise auch Geländekraftfahrzeuge.

Die bloße Behauptung, das Kfz werde nicht für Privatfahrten genutzt 
oder Privatfahrten würden ausschließlich mit anderen Fahrzeugen 
durchgeführt, reicht nicht aus, um von dem Ansatz eines privaten 
Nutzungsanteils abzusehen. Vielmehr muss es der Steuerpfl ichtige 
nachweisen, wenn er einen nach der Lebenserfahrung untypischen 
Sachverhalt, wie die ausschließlich betriebliche Nutzung des einzi-
gen Kfz eines Unternehmers, der Besteuerung zugrunde legen will.

Nutzung mehrerer Kfz bei Einzelunternehmen: Gehören gleich-
zeitig mehrere Kraftfahrzeuge zum Betriebsvermögen, so ist der 
pauschale Nutzungswert grundsätzlich für jedes Kraftfahrzeug 
anzusetzen, das vom Unternehmer oder von zu seiner Privatsphä-
re gehörenden Personen für Privatfahrten genutzt wird. Kann der 
Steuerpfl ichtige glaubhaft machen, dass bestimmte betriebliche Kfz 

nicht privat genutzt werden, weil sie für eine private Nutzung nicht 
geeignet sind (z. B. bei sog. Werkstattwagen) oder diese ausschließ-
lich eigenen Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden, ist für 
diese Fahrzeuge kein pauschaler Nutzungswert zu ermitteln. Es gilt 
die (widerlegbare) Vermutung, dass für Fahrten zwischen Woh-
nung und Betriebsstätte und für Familienheimfahrten das Kraft-
fahrzeug mit dem höchsten Listenpreis genutzt wird.

Beispiel 1: Zum Betriebsvermögen des Unternehmers X gehören 
5 Kfz, die von X, seiner Ehefrau und dem erwachsenen Sohn auch 
zu Privatfahrten genutzt werden; von X auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte. Ein Kfz wird ausschließlich einem An-
gestellten auch zur privaten Nutzung überlassen; der Nutzungsvor-
teil wird bei diesem lohnversteuert. Die betriebliche Nutzung der Kfz 
betragen jeweils mehr als 50 %. Es befi ndet sich kein weiteres Kfz 
im Privatvermögen. 
Die private Nutzungsentnahme ist für 4 Kfz anzusetzen, und zwar 
mit jeweils 1 % des Listenpreises. Zusätzlich ist für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte der Betriebsausgabenabzug zu kürzen. 
Dabei ist der höchste Listenpreis zugrunde zu legen.

Nutzung mehrerer Kfz bei Personengesellschaften: Befi nden sich 
Kraftfahrzeuge im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft, 
ist ein pauschaler Nutzungswert für den Gesellschafter anzusetzen, 
dem die Nutzung des Kraftfahrzeugs zuzurechnen ist. 

Beispiel 2: Einer OHG gehören die Gesellschafter A, B und C an. 
Es befi nden sich 4 Kfz im Betriebsvermögen. Die Gesellschafter A 
und C sind alleinstehend. Niemand aus ihrer Privatsphäre nutzt die 
betrieblichen Kfz. Der Gesellschafter B ist verheiratet. Seine Ehefrau 
nutzt ein betriebliches Kfz auch zu Privatfahrten. Die betriebliche 
Nutzung der Kfz beträgt jeweils mehr als 50 %. Die Bruttolisten-
preise der Kfz betragen 80.000 €, 65.000 €, 50.000 € und 40.000 €. 
A nutzt das 80.000-€-Kfz, B das 50.000-€-Kfz, C das 65.000-€-Kfz 
und Frau B das 40.000-€-Kfz. 
Die private Nutzungsentnahme ist monatlich für den Gesellschaf-
ter A mit 1 % von 80.000 €, für den Gesellschafter C mit 1 % von 
65.000 € und für den Gesellschafter B mit 1 % von 50.000 € zuzüg-
lich 1 % von 40.000 € anzusetzen.

6.  Halbabzugsverbot bei Aufl ösungsverlust - 
BFH begegnet Nichtanwendungserlass 
der Finanzverwaltung

Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünftever-
fahren) sind Erträge und auch Veräußerungsgewinne aus der Ver-
äußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte (seit 
2009 zu 60 %) steuerpfl ichtig. Wird demnach nur eine Hälfte steu-
erlich berücksichtigt, ist die jeweils andere Hälfte der Einnahmen 
steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hiermit in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehenden Ausgaben auch nur zur Hälfte absetzen. 
Die Frage, wie Veräußerungsverluste zu behandeln sind, wenn keine 
Einnahmen anfallen, war in der Praxis höchst umstritten. 

Nach einer zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung des 
Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 25.6.2009 gilt das Halbeinkünfte-
verfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen angefallen sind. Das 
grundlegend Neue an dieser Entscheidung ist, dass der Aufl ösungs- 
bzw. Veräußerungsverlust in diesem Falle in vollem Umfang steuer-
lich abziehbar sein muss.

Mit seinem Beschluss vom 18.3.2010 reagiert der BFH auf den 
Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung zum Urteil vom 
25.6.2009 in einem Fall, in dem einem Steuerpfl ichtigen aufgrund 
seiner Beteiligung keine Einnahmen zugefl ossen sind und die Vor-



instanz der Rechtsprechung des BFH folgend das Halbabzugsverbot 
nicht angewandt hatte. Demnach ist geklärt, dass Erwerbsaufwand 
im Zusammenhang mit Einkünften aus der Veräußerung von Antei-
len an Kapitalgesellschaften nicht nur begrenzt abziehbar ist, wenn 
dem Steuerpfl ichtigen keinerlei durch seine Beteiligung vermittelten 
Einnahmen zugehen.

7.  An- bzw. Verrechnung der Sondervorauszah-
lung bei der Umsatzsteuer

Nach der bisherigen Verwaltungspraxis wird die Sondervorauszah-
lung bei der Zahllast der Umsatzsteuer-Voranmeldung des letzten 
Voranmeldungszeitraums im Besteuerungszeitraum (regelmäßig im 
Monat Dezember) voll angerechnet. Führte die Anrechnung der Son-
dervorauszahlung zu einem Überschuss, wurde dieser an den Unter-
nehmer erstattet. 

Beispiel: U gibt für den Monat Dezember die Umsatzsteuer-Voran-
meldung ab. Hieraus ergibt sich eine Zahllast von 5.000 €. Nach An-
rechnung der geleisteten Sondervorauszahlung von 10.000 € ergibt 
sich ein Erstattungsbetrag von 5.000 €. Dieser Betrag wurde an den 
Unternehmer für den Voranmeldungszeitraum Dezember erstattet. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) macht in einem Urteil vom 16.12.2008 
deutlich, dass die gezahlte Sondervorauszahlung nichts anderes ist, 
als eine Vorauszahlung auf die Jahresumsatzsteuer. Wenn nach 
Anrechnung der Sondervorauszahlung in der Umsatzsteuer-Vor-
anmeldung noch ein Erstattungsbetrag verbleibt, ist dieser nicht 
auszuzahlen bzw. zu verrechnen, sondern auf die Jahresumsatz-
steuer anzurechnen. Erst wenn nach dieser Anrechnung noch ein 
Überschuss verbleibt, kommt eine Erstattung an den Unternehmer 
bzw. eine Verrechnung in Betracht. 

Bei Anwendung der BFH-Rechtsprechung ergibt sich für den Bei-
spielsfall, dass der Unternehmer keinen Anspruch auf Auszahlung 
der 5.000 € hat. Dieser Betrag ist vielmehr bis zur Abgabe der 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung vorzutragen. Erst wenn die Umsatz-
steuer-Jahreserklärung vorliegt, kann die (restliche) Sondervoraus-
zahlung auf die Jahressteuer angerechnet werden. Ergibt sich nach 
dieser „zweiten” Anrechnung noch ein Überschuss, ist dieser an den 
Unternehmer auszuzahlen bzw. zu verrechnen. Das Anrechnungsver-
fahren ist auch auf folgende Fälle anzuwenden:

• Die Dauerfristverlängerung wird durch das Finanzamt unterjäh-
rig widerrufen.

• Der Unternehmer verzichtet unterjährig auf die Dauerfristver-
längerung.

• Der Unternehmer beendet seine gewerbliche oder berufl iche Tä-
tigkeit während des laufenden Kalenderjahres.

Basiszinssatz: 
(in Prozent)
(§ 247 Abs. 1 BGB)

1.1. – 30.06.2002 = 2,57
1.7. – 31.12.2002 = 2,47
1.1. – 30.06.2003 = 1,97
1.7. – 31.12.2003 = 1,22
1.1. – 30.06.2004 = 1,14
1.7. – 31.12.2004 = 1,13

1.1. – 30.06.2005 = 1,21
1.7. – 31.12.2005 = 1,17 
1.1. – 30.06.2006 = 1,37
1.7. – 31.12.2006 = 1,95 
1.1. – 30.06.2007 = 2,70
1.7. – 31.12.2007 = 3,19

1.1. – 30.06.2008 = 3,32
1.7. – 31.12.2008 = 3,19
1.1. – 30.06.2009 = 1,62
1.7. - 31.12.2009 = 0,12
seit 1.1.2010 = 0,12

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)
seit 1.1.2002

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe 
berücksichtigt werden! Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.

Eine Erstattung bzw. Verrechnung soll dann erst vorgenommen wer-
den, wenn die Umsatzsteuer-Jahreserklärung dem Finanzamt vor-
liegt. Dies gilt auch in Insolvenzfällen.

8.  Jahressteuerbescheinigung für Kapitalerträ-
ge weiter beantragen

Durch die „Abgeltungsteuer“ ist die Einkommensteuer auf Kapital-
erträge grundsätzlich abgegolten und die Steuerpfl ichtigen könnten 
auf die Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) bei ihrer Steu-
ererklärung ab 2009 verzichten. 

Die Banken versenden daher Bescheinigungen über die Zinserträge 
aus dem vergangenen Jahr oft nur auf Verlangen ihrer Kunden. Für 
Kapitalanleger ist es in vielen Fällen dennoch sinnvoll, bei ihrer Bank 
eine Jahressteuerbescheinigung zu verlangen und diese ihrer Steu-
ererklärung beizufügen. Solche Fälle können z. B. sein:

• Ein Freistellungsauftrag wurde nicht oder in zu geringer Höhe 
erteilt bzw. ausgeschöpft. Bis zur Höhe des Sparer-Pauschbe-
trages (bei Einzelpersonen 801 € und bei Verheirateten 1.602 €) 
kann der Bank ein sogenannter Freistellungsauftrag erteilt wer-
den. Zinseinnahmen bis zur Höhe des Sparer-Pauschbetrages 
sind steuerfrei. 

• Der persönliche Steuersatz liegt unter dem Abgeltungssteuer-
satz von 25 % und auf der Anlage KAP wird die sogenannte 
Günstigerprüfung beantragt.

• Steuerpfl ichtige können die Einbeziehung der Kapitalerträge in 
die Bemessungsgrundlage für den Spendenabzug beantragen. 

• Die Ausnutzung von Verlustverrechnungen aus privaten Veräu-
ßerungsgeschäften soll in Anspruch genommen werden.

In diesen Fällen ist die Abgabe der Anlage KAP für den Steuerzahler 
freiwillig. Er kann und sollte sich die zu viel einbehaltene Steuer 
zurückholen.

Daneben sind Fälle denkbar, in denen die Finanzämter die Jah-
ressteuerbescheinigungen im Rahmen der Bearbeitung der Steu-
ererklärungen anfordern. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn 
Steuerzahler außergewöhnliche Belastungen wie Scheidungskosten, 
Medikamenten-Zuzahlung, Ausgaben für Zahnersatz oder Brille gel-
tend machen. Hier werden die Kapitalerträge vom Finanzamt benö-
tigt, um die sogenannte zumutbare Eigenbelastung des Steuerzah-
lers festzustellen. 

Des Weiteren muss die Anlage KAP auch bei Auslandskonten und 
-depots oder Zinsen aus Privatdarlehen, Steuererstattungszinsen, 
verdeckten Gewinnausschüttungen, Veräußerungsgewinnen aus 
GmbH-Anteilen und Lebensversicherungen ausgefüllt werden. 


